
Beschlüsse der Stadtratssitzung vom 24.05.2012

Anzahl der Stadtratsmitglieder: 15
Anwesende Stimmberechtigte : 12 ab TOP 7: 13

öffentlicher Teil:

Beschluss:          Beschluss Nr.: 021-2012

Das Beschlussprotokoll der Stadtratssitzung vom 22.03.2012 öffentl. Teil wird genehmigt.

Abstimmungsergebnis: 12 Ja- Stimmen
  0 Nein- Stimmen
  0 Enthaltungen

Beschluss:       Beschluss Nr.: 022-2012

Der Stadtrat beschließt, den in der Stadtratssitzung am 22.03.2012  gefassten Beschluss Nr. 013-2012 
zur Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 aufzuheben.

Abstimmungsergebnis:      12 Ja-Stimmen
                                            0 Nein-Stimmen           
                                            0 Enthaltungen    

Beschluss:             Beschluss Nr.: 023-2012

Der Stadtrat beschließt gemäß § 57 der Thüringer Kommunalordnung die Haushaltssatzung und den 
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012.

Abstimmungsergebnis:     12 Ja- Stimmen
                                            0 Nein- Stimmen
                                            0 Enthaltungen

Beschluss:         Beschluss Nr.: 024-2012

Der Stadtrat der Stadt Gefell beschließt eine Absichtserklärung zur Teilnahme am Folgeprojekt 
„Bioenergieregion Thüringer Wald – Altenburger Land“ 

Abstimmungsergebnis:       12 Ja-Stimmen 
                                             0 Nein-Stimmen
                                             0 Enthaltungen

Beschluss:                 Beschluss Nr.: 025 - 2012

Der Stadtrat der Stadt Gefell billigt den vorliegenden Entwurf zur 1. Änderung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Fischer GmbH, Gefell“ der Stadt Gefell nebst Begründung in 
der Fassung vom 05. März 2012. 
Der Stadtrat der Stadt Gefell beschließt die öffentliche Auslegung des Entwurfs nebst Begründung in 
der o.g. Fassung gem. § 3 Abs. 2 BauGB und die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der 
Nachbargemeinden gem. § 4 Abs. 2 BauGB. 

Abstimmungsergebnis: 12 Ja- Stimmen
                                              0 Nein- Stimmen

  0 Enthaltungen



Beschluss:               Beschluss Nr.: 026 - 2012

Der Stadtrat der Stadt Gefell beschließt, den Wirtschaftsweg von der Unterführung der Bundesstraße 
90 zur alten Kreisstraße 303 im Ortsteil Frössen in kommunales Eigentum zu übernehmen unter dem 
Vorbehalt, dass der Stadt Gefell keine laufenden Kosten entstehen und die Unterhaltung und 
laufende Bewirtschaftung durch die Agrar-Milch-Mast GmbH Frössen übernommen wird. 

Abstimmungsergebnis:         12 Ja- Stimmen     
                                                1 Nein- Stimme
                                                0 Enthaltungen

Beschluss:              Beschluss Nr.: 027-2012

Der Stadtrat der Stadt Gefell beauftragt den Bürgermeister Marcel Zapf, einen Vertrag mit der Agrar-
Milch-Mast GmbH Frössen abzuschließen, der die umfassende Übernahme der laufenden Kosten 
durch die Agrar-Milch-Mast GmbH Frössen ab dem Übergang in das Eigentum der Stadt Gefell und 
die  Übernahme in das Eigentum der Agrar-Milch Mast GmbH Frössen nach der Asphaltierung des 
Weges regelt. 

Abstimmungsergebnis: 12 Ja- Stimmen
  1 Nein- Stimme
  0 Enthaltungen

nicht öffentlicher Teil:

Beschluss: Beschluss Nr.: 028-2012

Das Beschlussprotokoll der Stadtratssitzung vom 22.03.2012 nicht öffentl. Teil wird genehmigt. 
Der Grund für die Geheimhaltung ist für folgende Beschlüsse weggefallen:
Beschluss Nr.: 018-2012
Beschluss Nr.: 019-2012
Beschluss Nr.: 020-2012 (ohne Preisangabe)

Abstimmungsergebnis:     13 Ja- Stimmen
                                            0 Nein- Stimmen
                                            0 Enthaltungen

Beschluss:                               Beschluss Nr.: 029-2012

Der Stadtrat der Stadt Gefell beschließt, das Vorführgerät des Typs Kubota G23 HD, mit einer 
etwaigen Anfangsbetriebsstundennutzung von 165 Stunden, zu einem Kaufpreis von 12.792,50 Euro 
zu erwerben.

Abstimmungsergebnis: 13 Ja- Stimmen
  0 Nein- Stimmen
  0 Enthaltungen

Beschluss: Beschluss Nr.: 030-2012

Die Stadt Gefell beschließt, das Kaufpreisangebot gem. des Anschreibens vom 18.04.2012 durch das 
Straßenbauamt Ostthüringen zur Baumaßnahme B 2 OE Gefell–Abzweig Göttengrün (K 561) 
anzunehmen. Dieses Angebot beinhaltet die Veräußerung einer noch zu vermessenden Teilfläche des 
Flurstück 380/2 (Gesamtgröße 2.680 qm) in der Flur 3 der Gemarkung Gefell mit einer Größe von etwa 
379 qm und einer noch zu vermessenden Teilfläche des Flurstück 381 (Gesamtgröße 1.150 qm) in der 
Flur 3 der Gemarkung Gefell mit einer Größe von etwa 93 qm zu einem qm-Preis von ..................... 
Die Kosten der Eigentumsübertragung trägt der Käufer.  



Der Bürgermeister Marcel Zapf wird beauftragt, hierzu einen Kaufvertrag mit dem Straßenbauamt 
Ostthüringen abzuschließen. 

Abstimmungsergebnis:             13  Ja-Stimmen 
                                                    0  Nein-Stimmen
                                                    0  Enthaltungen

Beschluss:     Beschluss Nr.: 031-2012

Der Stadtrat der Stadt Gefell stimmt dem Verkauf einer noch zu vermessenden Teilfläche des 
kommunalen Flurstückes 52/1 mit einer Größe von ca. 400 qm, an Herrn Marcel Schnabelrauch, 
in 07926 Gefell Blintendorf Nr. 77, zu. Der Kaufpreis beträgt ............. € je qm.
Alle Kosten der Vermessung sowie der Eigentumsübertragung trägt der Käufer. 

Abstimmungsergebnis:        12 Ja-Stimmen 
                                              0  Nein-Stimmen
                                              1  Enthaltung

Beschluss: Beschluss Nr.: 032-2012

Der Stadtrat der Stadt Gefell beschließt, das Einvernehmen der Stadt Gefell zur Bauvoranfrage für die 
Errichtung eines Einfamilienhauses, in der Gemarkung Gebersreuth Flurstück 24/7, von Herrn 
André Krupsky, zu erteilen. 

Abstimmungsergebnis:        13 Ja-Stimmen 
                                              0  Nein-Stimmen
                                              0  Enthaltungen


